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Arbeitgeber: ________________________________ 
 
 

 
(bitte füllen Sie den Bogen komplett und vollständig aus; alle Punkte sind Pflichtangaben, 

ansonsten kann es bei einer Prüfung ggf. zu Schwierigkeiten führen) 
 

PERSONALERFASSUNGSBOGEN   für GERINGFÜGIG BESCHÄFTIGTE 
 

Persönliche Daten  

Name, Vorname  

Straße u. Hausnummer  

Postleitzahl u. Wohnort  

Geburtsdatum  

Geburtsort   

Geburtsname   

Geschlecht □ weiblich        □ männlich    □ divers 

Nationalität  

Familienstand □   ledig □ verheiratet   □ geschieden   □ verwitwet 

IBAN Nummer     

Beschäftigung  

Eintrittsdatum:                                        Befristung: □ ja         □ nein   

Tätigkeit / Stellenbeschreibung im 
Betrieb  

                                 

Schulausbildung □ Ohne Schulabschluss 
□ Haupt-/Volksschulabschluss 
□ Mittlere Reife oder gleichwertiger Abschluss 
□ Abitur/ Fachabitur 
□ Abschluss unbekannt 
 

Berufsausbildung □ Ohne beruflichen Ausbildungsabschluss 
□ Abschluss einer anerkannten Berufsausbildung 
□ Meister/ Techniker o. gleichwertigen Fachschulabschluss 
□ Bachelor 
□ Diplom/ Magister/ Master 
□ Promotion 
□ Abschluss unbekannt 
 

Vertragsform □ unbefristet in Vollzeit                 □ befristet in Vollzeit 
 
□ unbefristet in Teilzeit                  □ befristet in Teilzeit 
 

Wöchentliche Arbeitszeit     
 

 
Ggf. Verteilung d. wöchentlichen 
Arbeitszeit            Mo:___ Di:___ Mi:___ Do:___ Fr:___ Sa:___ So:___ 

Jahresurlaubanspruch Tage per Anno: 
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Schwerbehinderung ab 50 %   □     ja                                             □ nein 

Angaben z. Arbeitslohn  
Bruttogehalt mtl.            EUR                  □ brutto                □ netto                 

Stundenlohn 
(Mindestlohn 2026: 13,90€) 

           EUR      

Angaben zur Sozialversicherung  

Krankenkasse/Ort 
 
 

Sozialversicherungsnummer   

Steuerliche Identifikationsnummer   

  
Ich beantrage die Befreiung aus der 
Rentenversicherungspflicht 

              ja                             nein 

Hinweis bei Beschäftigung von 
Minderjährigen: Bei Befreiung der 
Rentenversicherung nur mit 
Einwilligung des gesetzlichen Vertreters 

 
 
 
 
Ggf. Unterschrift d. Versicherten / gesetzlichen Vertreters 

Angaben z. Personenkreis:  

Status 
 
Welche Tätigkeit üben Sie außerhalb 
dieser Beschäftigung aus 

□ Arbeiter                                                  □ Angestellte                        
□ Auszubildende/r                                     □ Hausfrau 
□ Geringfügig Beschäftigter (Aushilfe)            
□ Rentner (Rentenbescheid beifügen) 
□ Student/Schüler (Nachweis beifügen)                                                
□ Beamter 
□ Wehr- u. Zivildienst.                             □ arbeitslos 
□ Elternzeit                                               □ Selbständiger        

Andere Einkünfte  

Ich übe keine weitere Beschäftigung aus               ja                             nein 

Ich übe eine Hauptbeschäftigung aus               ja                             nein 

Ich übe weitere geringfügig entlohnte 
Beschäftigungen aus: 

 Seit dem: ___________ 
 
Mtl. Entgelt: ________ 
  

 
Ich versichere, alle Angaben vollständig und wahrheitsgemäß gemacht zu haben und 
verpflichte mich, jede Abweichung zu obigen Angaben unverzüglich mitzuteilen.  

 
 
 

Datum und Unterschrift des Arbeitnehmers: 
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Erläuterung zur Befreiung aus der Rentenversicherungspflicht 

Minijobs, die ab dem 1. Januar 2013 beginnen, werden versicherungspflichtig in der 
gesetzlichen Rentenversicherung. Hierdurch erwerben Minijobber Ansprüche auf das volle 
Leistungspaket der Rentenversicherung mit vergleichsweise niedrigen eigenen Beiträgen.  

Alternativ zur vollen Rentenversicherungspflicht können sich Minijobber von der 
Versicherungspflicht in der Rentenversicherung befreien lassen. Hierfür muss der 
Beschäftigte dem Arbeitgeber schriftlich mitteilen, dass er die Befreiung von der 
Versicherungspflicht wünscht. Dann entfällt der Eigenanteil des Minijobbers und nur der 
Arbeitgeber zahlt den Pauschalbeitrag zur Rentenversicherung. Hierdurch verlieren 
Minijobber, die nicht anderweitig der Versicherungspflicht in der Rentenversicherung 
unterliegen, die Ansprüche auf einen Großteil der Leistungen der gesetzlichen 
Rentenversicherung.-3- 


